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437 der Beilagen XXIII. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesgesetz betreffend die Sicherstellung der Realisierung des Erdgaspipelineprojekts 
„Nabucco“ 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
§ 1. Sofern die Bundesregierung zum Abschluss von Regierungsübereinkommen gemäß Art. 66 

Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann sie zur Sicherstellung der Erdgasversorgung Österreichs und der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein Regierungsübereinkommen abschließen, das zur Errichtung, 
Finanzierung sowie zum Betrieb von grenzüberschreitenden Leitungen durch das Erdgaspipelineprojekt 
„Nabucco“ erforderlich ist und das die Errichtung und den Betrieb dieser Leitungen, etwa durch 
steuerrechtliche Maßnahmen oder die Gewährung einer Meistbegünstigung, unterstützt und fördert. Diese 
Ermächtigung umfasst nicht die zur Realisierung dieses Projektes allenfalls erforderliche Übernahme von 
Haftungen oder sonstiger Verpflichtungen des Bundes oder der Republik Österreich. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
§ 3. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 


